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RS OGH 1990/6/8 16Os11/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1990

Norm

StGB §127 B3

Rechtssatz

Nach der natürlichen Verkehrsau1assung wird die letzte und entscheidende Gewahrsamsschranke (spätestens) mit

dem Verlassen des Gebäudes (Geschäftslokals) des bisherigen Gewahrsamsträgers unter Mitnahme der Beute

überwunden.
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